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Merkblatt zu  Tätigkeit und Aufgabe des Datenschutzbeauftragten 

1. Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:  

1. Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten 
nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union 
bzw. der Mitgliedstaaten; 

2. Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften 
der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich 
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den 
Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprü-
fungen; 

3. Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschät-
zung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35 EU-DSGVO; 

4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusam-
menhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 
EU-DSGVO, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

2. Der Datenschutzbeauftragte berät betroffene Personen zu allen mit der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der EU-DSGVO im Zusammen-
hang stehenden Fragen. 

3. Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Verarbei-
tungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, 
die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

4. Der Datenschutzbeauftragte erfüllt seine Aufgaben weisungsfrei.  

5. Der Datenschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur Wahrung der Geheimhal-
tung oder Vertraulichkeit verpflichtet. 

6. Der Verantwortliche stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen 
eingebunden wird.  

7. Der Verantwortliche unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben, indem er die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den 
Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung 
seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 


